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Antrag um Entschädigung von gemeinnützigem, öffentlichem Engage-
ment bzw. für die Organisation von kulturellen Anlässen 
 

Verein Name Verein 

  

    

Verantwortliche Kontaktperson Vorname  Name 

    

 Strasse 

  

 PLZ  Ort 

    

 Telefon Privat  Telefon Mobile 

    

 E-Mail 

  

    

Öffentliches Engagement  

Art des Anlasses / Angebots  

 

 
  

Beschrieb Organisations- UND 

Durchführungsaufwand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beantragte Kategorie   A       B       C 
 

 

Bemerkungen  

 

 

 
  

  

Unterschrift Ort, Datum  Unterschrift 
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Merkblatt  
 

Gemäss Verordnung bzw. Reglement über die Unterstützung der Vereine (VUV, VUR) wird ge-

meinnütziges, öffentliches Engagement sowie die Organisation von kulturellen Anlässen durch 

Vereine von der Gemeinde entschädigt. Das Engagement bzw. die Anlässe werden entsprechend 

dem Organisations- und Durchführungsaufwand in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Die 

Entschädigung des Engagements bzw. der Anlässe muss einmalig beim Gemeinderat beantragt 

werden.  

 

Das Engagement bzw. die Anlässe müssen folgende Vorgaben erfüllen: 

• Es werden nur Engagement bzw. Anlässe entschädigt, die durch einen Verein von Bachen-

bülach erbracht bzw. organisiert werden.  

• Das Engagement bzw. der Anlass muss in Bachenbülach erbracht bzw. durchgeführt werden. 

• Das Engagement bzw. der Anlass muss (in der Regel) der gesamten Bevölkerung von Ba-

chenbülach zugutekommen, bzw. einer sehr breiten Personengruppe. Vereinsinternes En-

gagement und Anlässe werden nicht entschädigt.  

• Das Engagement bzw. der Anlass darf keinen kommerziellen Charakter vorweisen (Beispiel 

Organisation eines Konzertes: Eintrittspreise zur Kostendeckung und für einen moderaten 

Gewinn in die Vereinskasse sind in Ordnung. Werden jedoch Preise von z.B. Fr. 100 pro Platz 

verlangt, wird der Anlass nicht durch die Gemeinde entschädigt).   

 

Kategorien 

Kategorie A Fr. 700 

 Grosser Organisations- und Durchführungsaufwand, z.B.: 

• mehrere Tage für Organisation und/oder halber bis ganzer Tag für 

Durchführung, 

• oder weniger Zeitaufwand, dafür Mitarbeit von sehr vielen Vereinshel-

fern nötig, 

• und/oder Vorbereitungen dienen ausschliesslich diesem Engage-

ment/diesem Anlass.  

 

Kategorie B Fr. 500 

 Mittlerer Organisations- und Durchführungsaufwand, z.B.:  

• mehrere Stunden für Organisation und/oder mehrere Stunden für 

Durchführung,  

• Mitarbeit von mehreren Vereinshelfern nötig. 

 

Kategorie C Fr. 300 

 Kleiner Organisations- und Durchführungsaufwand, z.B.: 

• sehr wenig benötigte Vorbereitungszeit und/oder sehr kurzer Ein-

satz/Durchführung, 

• und/oder sehr wenig Vereinshelfer nötig.  
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